
Zeitschrift: Der Armenpfleger : Monatsschrift für Armenpflege und Jugendfürsorge
enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des Fürsorge- und
Sozialversicherungswesens

Herausgeber: Schweizerische Armenpfleger-Konferenz

Band: 52 (1955)

Heft: 4

Rubrik: Bern

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— 29 —

Boni

Postulate zur Armongesotzrevision. An der Sitzung des Großen Rates vom 11.
November 1954 wurden vom Motionär Althaus im Anschluß an die Geschichte der
Entstehung des Armengesetzes von 1897 und der Tatsache, daß dieses Gesetz in der
Folge durch 19 Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Beschlüsse des Großen Rates und
eine große Zahl von Kreisschreiben ergänzt wurde, folgende Postulate für die Revision
des Gesetzes aufgestellt :

1. Der Titel der Gesetzes sei umzuwandeln in « Gesetz über das Fürsorgewesen im
Kanton Bern», wie man früher auch die «Armendirektion» in «Fürsorgedirektion»
umgetauft hatte.

2. Aufhebung der Unterscheidung zwischen dauernd und vorübergehend
Unterstützten.

3. Neuordnung des «Armen- und Niederlassungswesens». Hier liegen die
Hauptursachen der ständigen Streitigkeiten. Diese belasten die Gemeinden, Beschwerdeinstanzen,

Regierungsstatthalter, die Fürsorgedirektion und den Regierungsrat in
einem Ausmaß, daß unbedingt eine Änderung eintreten muß. Die aus diesen Streitigkeiten

notgedrungen entstehenden Verluste an Zeit und die Kosten sind für die
Gemeinden und besonders für den Staat vermeidbar. Für die betroffenen armen Menschen
sind solche Streitigkeiten penibel und für ein humanitäres Staatswesen entwürdigend.

4. Die große Frage ist der Lastenausgleich. Auch hier zeigt sich ein Weg. In Art. 5
des Gesetzes über den Finanzausgleich im Kanton Bern steht der Grundsatz: «Bei
der Gewährung von Staatsbeiträgen an die Gemeinden und für die Leistung von
Gemeindearbeiten ist anzustreben, den indirekten Finanzausgleich von Fall zu Fall
in Anwendung zu bringen. » Der erste Schritt ist hier getan. Die Wirkung wäre, daß
das Hin- und Herschieben der Armen von Gemeinde zu Gemeinde, weil ohne
finanzielles Interesse, unterbleiben würde. Eine Lösung des Problems kann und muß bei
allseitigem gutem Willen bei der Revision des Gesetzes gefunden werden.

5. Die Fürsorge der Bedürftigen. Hier müssen im neuen Gesetz die modernen
Auffassungen über die Betreuung Platz greifen. Der Paragraph 12 muß gänzlich neu
gefaßt werden. Der Satz über die Versorgung der Kinder mit folgendem Wortlaut :

«... durch geeignete Verteilung der Kinder während ihres schulpflichtigen Alters
unter die hablichen Einwohner und die Besitzer der innert der Gemeindemarche
befindlichen Liegenschaften mit Entschädigung » ist störend und überholt. Die
Unterbringung der Alten in den sogenannten Armenanstalten ruft einer Neuordnung im
Sinne einer bessern Unterteilung und der Humanisierung.

6. Im gleichen Sinne sollte auch die Überprüfung von Abschnitt 6, Paragraph 36
und folgende, die Berichterstattung betreffend, stattfinden.

7. Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut (zweiter Abschnitt, Paragraph 91 der
Staatsverfassung). Hier sind es die Paragraphen 88 und folgende, die durch die
Entwicklung der Jugendrechtspflege überholt sind und der Wirklichkeit angepaßt werden
sollten.

In ihrer Antwort wies die Fürsorgedirektion bei der Entgegennahme der (nachher
angenommenen) Motion darauf hin, daß dem Hin- und Herschieben der Armen von
Gemeinde zu Gemeinde ein Ende bereitet werden könnte durch die Schaffung einer
Zentralkasse, in die die Gemeinden nach einem Schema feste Beiträge zu leisten
hätten. Das hätte eine Zentralisation der Armenfürsorge und damit eine Verminderung
der Gemeindeautonomie zur Folge. Der Fürsorgedirektor zweifelt ein wenig an der
Möglichkeit und Notwendigkeit der Einführung dieser Einrichtung für den Kanton
Bern. A.
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Das neue stadtbornische Jugendheim. Auf dem Schloßgut Holligen an der Huber-
straße ist Ende letzten Jahres ein neues Jugendheim eingeweiht worden. Das alte an
der Tscharnerstraße war zu eng und unmodern geworden. Die Gemeinde hatte für den
Neubau einen Kredit von Fr. 1 425 000.- eingeräumt. Der neuzeitliche Eisenbetonbau
mit massiven Decken, tragenden Backsteinmauern und doppelbündigem Grundriß
bietet Raum für 52 Knaben und Mädchen im Alter von 1 bis 16 Jahren. Es handelt
sich um ein Durchgangsheim, in welchem Kinder während einigen Tagen, Wochen oder
Monaten Unterkunft und Verpflegung finden, bis zum Beispiel ihre Mutter wieder
gesund oder die geeignete Erziehungsanstalt gefunden ist. Die Kinder werden in
4 Gruppen (« Familien ») mit eigenen Räumen eingeteilt. Daneben bestehen gemeinsame
Betriebsräume, wie Speisesaal, Kindergarten, Aufgabenzimmer, Bastelraum,
Krankenabteilung, Küche, Waschküche usw. Das Haus enthält ferner eine Wohnung für die
Hauseltern. Die schlichten Möbel sind in naturfarbenem Eschenholz angefertigt, und
auch die künstlerische Ausstattimg der Räume wurde nicht vergessen. Ein Spielplatz
und ein Gemüsegarten ergänzen die Anlage. Die Stadt Bern ist zu ihrem neuen Jugendheim

zu beglückwünschen. Z.
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